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Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Büroleitende Beamtin

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/039

öffentlich
09.01.2020

Inga Ries

Inga Ries

Überarbeitung der Richtlinien für das Berichtswesen der Stadt Tor-
nesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

22.01.2020 Hauptausschuss
28.04.2020 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 45 c der Gemeindeordnung legt das Berichtswesen fest, zu welchen Themen und 
in welchen zeitlichen Abständen die Bürgermeisterin der Ratsversammlung, den Hauptaus-
schuss oder die Ausschüsse zu unterrichten hat. Die Ratsversammlung muss nach § 28 Nr. 
26 GO die Grundsätze für das Berichtswesen festlegen.
Aus dem Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen kam der 
Wunsch, die Berichte über die Sozialdaten von Berichterstattungen von Trägern an den Aus-
schuss weiterzuleiten (z.B. Kleine Riesen) und sich die Verwendungsnachweise für Zuschüs-
se aus freiwilligen Leistungen vorlegen zu lassen. Die Verwaltung schlägt vor, dies in tabella-
rischer Form umzusetzen.
Auf Nachfrage der Verwaltung wurden seitens der Fraktionen keine weiteren Änderungswün-
sche zum Berichtswesen hervorgebracht. 
Die Verwaltung schlägt vor, auf die Vorlage einiger Berichte an den Hauptausschuss zu ver-
zichten. Diese Vorschläge sind durch Streichung in dem anliegenden Entwurf eingearbeitet. 

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen
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Beschluss(empfehlung)  

Die Ratsversammlung beschließt die überarbeiteten Richtlinien zum Berichtswesen der Stadt 
Tornesch.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
 Entwurf überarbeitete Richtlinien



Entwurf:
Richtlinien für das Berichtswesen der Stadt Tornesch

Aufgrund des § 28 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Ratsversammlung der 
Stadt Tornesch in ihrer Sitzung am 24. März 2020  folgende Richtlinien für das Berichtswesen 

der Stadt Tornesch beschlossen:

1. Regelberichte
Die folgende Aufstellung ist nicht abschließend und kann im Bedarfsfall um andere Themen ergänzt werden.
Berichtsempfänger ist der Hauptausschuss und die Fachausschüsse.

Sachbereich Inhalt Stichtag eines Berichts-
jeden Jahres empfänger

1.1 Haushalt - Entwicklung und Umsetzung des Haushaltsplanes 01.09. und 01.12. HA
 einschl. Entwicklung des Steueraufkommens
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Sachbereich Inhalt Stichtag eines Berichts-
jeden Jahres empfänger

1.2.  Sozialdaten - Grundsicherungsleistungen im Alter 01.01. und 01.07. JSSKB, HA
  und bei Erwerbsunfähigkeit
  Fallzahlen und Kostenentwicklung
- Arbeitslosenzahlen 01.01. und 01.07 JSSKB, HA
- Heimfälle, Fallzahlen und  Kostenentwicklung 01.01. und 01.07 JSSKB, HA
- Wohngeld, Fallzahlen und Kostenentwicklung 01.01. und 01.07. JSSKB, HA
- Berichterstattungen von Empfängern freiwilliger 01.01. JSSKB
  Leistungen 
- Verwendungsnachweise für Zuschüsse aus 01.01. JSSKB
  freiwilligen Leistungen

1.3 Wirtschaftsdaten - Betriebsansiedlungen 01.03. und 01.09. HA
- Investitionsplanungen von Unternehmen 01.03. und 01.09. HA

1.4. Personaldaten     - Einstellungen 01.06. HA
- Entlassungen 01.06. HA
- Ruhestand 01.06. HA
- Krankheitsstände 01.06. HA   

1.5 Bau- und                          - Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben       01.03. und 01.09. HA
      Planungswesen  mit Kostenentwicklung, sofern von bes. Bedeutung
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- Umsetzung von Bauleitplänen und Landschafts- 01.03. und 01.09. HA
   plänen, sofern von besonderer Bedeutung

Sachbereich Inhalt Stichtag eines Berichts-
jeden Jahres empfänger

1.6 Entwicklungsplanung - Schulentwicklungsplanung 1 x jährlich JSSKB, HA
- Kindertagestättenbedarfsplanung 1 x jährlich JSSKB, HA

1.7 Ausführung der Aufgaben - Anzahl der Ordnungsverfügungen 01.01. HA
     zur Erfüllung nach Weisung - Auslastung der Obdachlosenunterkünfte 01.01. HA

- Anzahl der Gewerbeuntersagungen 01.01. HA
- Anzahl der Gaststättenkonzessionen 01.01. HA
- Anzahl der Sondernutzungen nach StrWG 01.01. HA
- Schulstammdaten 01.09. JSSKB, HA

1.8 Eigenbetriebe, Kommunal- - aktueller Sachstandsbericht 1 x jährlich HA
      unternehmen, Gesellschaften
      und andere privatrechtlichen
      Vereinigungen sowie Beteili-
      gungen an diesen

1.9 Umweltdaten -Natur- und Landschaftsplanung 1 x jährlich UA
-Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen 1 x jährlich HA UA
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2. Sonderberichte

 Sonderberichte sind individuell bei Bedarf oder für bestimmte Einzelprojekte. Die Selbstverwaltungsgremien haben  die 
Möglichkeit Sonderberichte anzufordern.

 Unabhängig davon erhalten die Fachausschüsse zu jeder Sitzung von der Bürgermeisterin einen kurzen, schriftlichen 
Verwaltungsbericht, in dem stichwortartig über den Stand des aktuellen Aufgabenfeldes berichtet wird. Daneben wird 
tabellarisch über den Stand der Beschlussumsetzungen berichtet.

 Über die Auslegung von Planunterlagen und über Scoping-Termine sind die Fraktionsvorsitzenden und die 
Ausschussvorsitzenden rechtzeitig schriftlich zu informieren.

 Der Geschäftsführer der Stadtwerke Tornesch GmbH berichtet rechtzeitig vor Aufsichtsratssitzungen den 
Hauptausschuss über die Tagesordnung. 

Tornesch, den XX. März 2020

Sabine Kählert 
Bürgermeisterin
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